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Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Vorbemerkung: Ein flächendeckendes Behandlungsangebot für veteri-
- närmedizinische Notfälle ist Teil der Daseinsvorsorge und ein wesentli-

cher Faktor, um das im Grundgesetz postulierte Staatsziel Tierschutz um-
setzen zu können. Wie in vielen Branchen hat auch die Veterinärmedizin
mit Problemen, wie Fachkräftemangel, herausfordernden ökonomischen
Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen zu kämpfen.
Für alle niedergelassenen und angestellten praktizierenden Tierärzte be-
steht die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme am Notfalldienst (No-
velle Hellberufekammergesetz 2023). Die sinkende Anzahl von Tierarztpra-
xen geht mit einem stetigen Anstieg im Angestelltenverhältnis praktizie-
render Tierärzte einher. Diese Situation stellt neben den stringenten Vor-
gaben des Arbeitszeitgesetzes insbesondere die Organisation einer flä-
chendeckenden Notfallversorgung im Freistaat vor erhebliche Herausfor-
derungen. Der Freistaat Thüringen beteiligt sich daher mit einer finanziel-
len Unterstützung von 50 Tsd. Euro/ Jahr an den Kosten für eine Software-_
lösung zur zentralen Notfalldiensteinteilung über die Rrettungsleitstellen
der Kassenärztlichen Vereinigung."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um eine flä-
chendeckende tierärztliche Notfallversorgung bzw. die Sächsische Lan-
destierärztekammer bel deren Organisation zu unterstützen?

Die Organisation der tierärztlichen Notfallversorgung in Sachsen fällt als Selbst-
verwaltungsaufgabe in die Zuständigkeit der Sächsischen Landestierärztekam-
mer. Die Organisation und Einteilung des Notfalldienstes obliegen derzeit den
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Tierärztinnen und Tierärzten in eigner Niederlassung. Die Anzahl der Tierarztpraxen in
Sachsen ist seit Jahren rückläufig. Der Anteil der angestellten praktizierenden Tierärztin-
nen und Tierärzte steigt demgegenüber kontinuierlich an.

Um die Planung und Durchführung des tierärztlichen Notfalldienstes zu erleichtern, hat die
Staatsregierung im Rahmen der Novellierung des Gesetzes über die berufsständische
Vertretung der Heilberufe im Freistaat Sachsen vorgeschlagen, dass die Verpflichtung zur
Teilnahme am Notfall- und Bereitschaftsdienst für jede ambulant tätige Tierärztin und jeden
ambulant tätigen Tierarzt gilt, also auch dann, wenn sie oder er im Anstellungsverhältnis
tätig ist. Diese Regelung wurden vom Sächsischen Landtag beschlossen, so dass mithin
alle angestellten praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte zum Notfalldienst verpflichtet
werden.

Mit dieser Gesetzesnovellierung, die am 1. August 2023 in Kraft getreten ist, wird der Kreis
derer, die zur Teilnahme am Notfall- und Bereitschaftsdienst verpflichtet sind, signifikant
erweitert, so dass dadurch die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung eines flächende-
ckenden Notfalldienstes gestärkt werden.

Frage 2: Wird dabei die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung für eine Software-
lösung zur zentralen Notfalldiensteinteilung in Betracht gezogen, wenn nein, warum
nicht?

In verschiedenen deutschen Tierärztekammern sind zurzeit unterschiedliche, zum Tell
auch digitale Lösungen in der Überlegung, um die Organisation und Einteilung des Notfall-
dienstes zu erleichtern. Beispielsweise wird in Thüringen ein Modell für die tierärztliche
Notfallversorgung verfolgt, welches die Rettungsleitstellen der Kassenärztlichen Vereini-
gung nutzt. Eine solche Lösung ist in Sachsen derzeit nicht möglich, da nach der Sächsi-
schen Landesrettungsdienstplanverordnung Notfälle von Tieren nicht zu den Aufgaben ei-
ner Rettungsleitstelle gehören und damit eine Rechtsgrundlage für die Übernahme der
Lenkung tierärztlicher Notfälle fehlt.

Die Sächsische Landestierärztekammer prüft derzeit die Einführung eines digitalen Sys-
tems, welches in Schleswig-Holstein genutzt wird. Dieses System teilt alle praktizierenden
Tierärztinnen und Tierärzten in große Notfalldienstringe von 35 bis 50 Tierärztinnen und
Tierärzten ein, so dass deren Arbeitsbelastung auf ca. einen 24h-Dienst/Monat reduziert
werden könne. Zugleich stellt das digitale System sicher, dass die Tierhalterinnen und
Tierhalter über eine zentrale Telefonnummer direkt mit dem/der nächstgelegenen dienst-
habenden TierarztMerärztin verbunden werden.

Eine finanzielle Unterstützung der Sächsischen Landestierärztekammer bei der Einfüh-
rung einer Softwarelösung zur zentralen Notfalldiensteinteilung durch den Freistaat Sach-
sen ist nicht möglich, da der sächsische Landeshaushalt keine Haushaltsmittel dafür vor-
sieht. Ob eine rechtliche Grundlage für die staatliche Finanzierung einer Selbstverwal-
tungsaufgabe der Sächsischen Landestierärztekammer besteht, ist außerdem noch in der
Prüfung.

Frage 3: Im Rahmen des Gesprächs zur Stärkung der Veterinärmedizinischen Fakul-
tät der Universität Leipzig am 30.01.2023 im SMS wurden verschiedene Handlungs-
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felder und mögliche Lösungsansätze eruiert: Welche Ergebnisse erbrachte die Prü-
fung von Möglichkeiten der (institutionellen) Unterstützung der Tierkliniken und ist
der Staatsregierung eine geplante Änderung des Arbeitszeitgesetzes bekannt, wenn
ja wie ist der Stand und inwieweit ist die Staatsregierung hierbel einegbunden?

Möglichkeiten der gesonderten institutionellen Unterstützung der Tierkliniken werden auf-
grund der bestehenden detaillierten gesetzlichen Regelungen nicht gesehen. In Umset-
zung gemäß § 11 Absatz 1 Satz 4 des Sächsischen Hochschulgesetzes (SächsHSG) hat
die Staatsregierung die auf den Hochschulbereich entfallende Höhe der Zuschüsse in ei-
ner Vereinbarung mit den Hochschulen für mehrere Jahre festgelegt. Die Finanzierung der
Hochschulen wurde damit über einen Zeitraum von acht Jahren (2017 bis 2024) abgesi-
chert. Die nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans bereitgestellten Mittel werden der je-
weiligen Hochschule als Globalbudget zur Verfügung gestellt (§12 Absatz 6 Satz 1 und 2
SächsHSG).

Wie alle anderen sächsischen Hochschulen erhält damit auch die Universität Leipzig mit
den Tierkliniken gemäß § 12 Absatz 6 SächsHSG nach Maßgabe des Staatshaushaltspla-
nes Zuschüsse für den laufenden Betrieb und für Investitionen als Globalbudget.

Für die Aufteilung der Ste lien und Mittel auf die Einrichtungen der einzelnen Hochschule
ist gem. § 88 Absatz 3 Nummer 10 SächsHSG das Rektorat zuständig. Weiterhin entschei-
det der Dekan im Benehmen mit dem Fakultätsrat über die Zuweisung der Ste Ilen und
Mittel (vgl. § 94 Absatz 1 SächsHSG). Die Universität Leipzig hat zum 1. Januar 2022 die
Feststellung zur Selbststeuerung erhalten. Sie erfüllt daher die Voraussetzungen zur Ein-
räumung von Haushaltsflexibilitäten nach § 12 Absatz 2 Satz 6 und 7 SächsHSG und § 12
Absatz 1 Satz 1 SächsHSG.

In Bezug auf die Änderung des bundesdeutschen Arbeitszeitgesetzes hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales auf Initiative des Sächsischen Staatsministeriums für So-
ziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mitgeteilt, dass im derzeitigen Verfahrens-
stadium keine Aussagen zu möglichen Ausnahmeregelungen im Arbeitszeitgesetz für die
Tiermedizin getroffen werden könnten, da der Entwurf aktuell regierungsintern beraten
werde. Nach einer Verständigung innerhalb der Bundesregierung werde ein Referenten-
entwurf veröffentlicht.

Frage 4: Welche Ergebnisse erbrachte die Prüfung von Möglichkeiten der (aufga-
benbezogen) Finanzierung von Bereitschafts- / Wochenend- / Notdiensten?

Eine erste kursorische Prüfung der verschiedenen Betriebsoptionen durch die Universität
Leipzig unter Berücksichtigung des gesetzlichen Arbeitszeitrahmens ist zu dem Ergebnis
gekommen, dass die Universität Leipzig unterstützt werden müsse, um eine tiermedizini-
sche Vollversorgung (24/7) in einem Mehrschichtenbetrieb auch langfristig und stabil ab-
zusichern. Dies wird von der Universität Leipzig thematisiert und soil nunmehr im Rahmen
eines Gesamtkonzeptes unterlegt werden.
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Fr ag e  5 :  A u f  w e l c h em  ak t u e l l en  S t an d  b e f i n d e t  s i c h  d i e  g ep l an t e  E i n b i n d u n g  e i n e r
ex t e r n en  Ex p er t i s e  zu r  Er s t e l l u n g  e i n es  b e t r i eb s w i r t s c h a f t l i c h en  K o n zep t es  f ü r  d i e
T i er k l i n i k en  an  d er  Un i v er s i t ä t  L e i p zi g ?

D ie Un ivers ität  Leipz ig  is t  in teress ier t ,  externe Exper t ise in  d ie E rste l lung  e ines Gesamt-
konzep ts fü r  e ine t iermed iz in ische Vo llverso rgung  (24 /7 )  e inzub inden .  Gegenwär t ig  w ird
das ö f fen t l iche Vergabeverfahren  vo rbereitet .  Au f  Basis eines Erfahrungsaustausches mit
den  anderen  vier  deu tschen  veter inärmed iz in ischen  Faku ltä ten  wu rde e ine Leis tungsbe-

sc h re ib u n g  erarb e ite t  so w ie e in e Mark tso n d ieru n g  d u rc h g efü h r t .  Das Verg ab ever fah ren
wird  nach  der  Sommerzeit  gestar tet ,  so  dass ein  Au f t rag  vo raussich t l ich  im Herbst  er te i l t
werden  kann .

Mit  f reund lichen  Grüßen
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